
Leitlinien für die Förderung von Projekten außerhalb der
Breitenförderprogramme

Zur Höhe der Förderung hat das Kuratorium am 5. März 1999 mit Zustimmung des
Beirates folgende Leitlinien beschlossen:

A: Leitlinien zu Förderquoten

Investive Maßnahmen

Die Regelförderung beträgt bis zu 75 % der förderfähigen Kosten (Mehrkosten abzüglich Er-
sparnissen/Einnahmen im Betrieb); es soll eine ausreichende Effizienz der eingesetzten
Fondsmittel erreicht werden, ggf. ist dies durch eine niedrigere Förderquote zu
gewährleisten.

Für investive Maßnahmen mit besonderer Multiplikatorwirkung bzw. Unterstützung der
Markteinführung neuer Technologien/Innovation ist auch eine höhere Förderquote möglich.

Orientierungswerte für Solarprojekte sind:

� Photovoltaik: bis 35 % (wie im Breitenförderprogramm); bei sehr großen Anlagen nach-
rangig nach anderen Förderquellen; bei besonderen innovativen Ansätzen und
Umständen kann sich die Förderung auf max. 50 % erhöhen;

� Solarthermie: bis 35 % mit den gleichen Maßgaben wie bei Photovoltaik (da größere Anla-
gen i. d. R. nur im gewerblichen Bereich zu erwarten sind, ist eine höhere Förderung als
im Breitenförderprogramm erforderlich).

Die Orientierungswerte für Solarprojekte beziehen sich auf die reinen Investititons-
mehrkosten, solange die Einnahmen oder Ersparnisse gegenüber der Referenzlösung nur
eine marginale Rolle spielen.

Nicht-investive Maßnahmen

Gefördert werden nur Projekte und Maßnahmen, die unmittelbar den Zielen von proKlima
dienen. Eine reine institutionelle Förderung findet grundsätzlich nicht statt. Personalaufwand
vorhandener Mitarbeiter zur Betreuung eines Projekts, für das zusätzliche Mitarbeiter einge-
stellt oder Dritte beauftragt werden, kann als Eigenanteil eingebracht werden.

Die Förderung kann für nicht-investive Maßnahmen bis zu 90 % der förderfähigen Kosten
betragen. Die Antragsteller sind jedoch gehalten, sich auch um Fördermittel Dritter inklusive
ABM-Mittel zu bemühen, sofern dies vom Projekt her möglich ist.
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B: Kumulierung mit anderen Fördermitteln

Eine Kumulierung der Mittel aus proKlima mit anderen Fördermitteln ist grundsätzlich mög-
lich, sofern dies von den anderen Fördermittelgebern nicht ausgeschlossen wird.

Sowohl beim Antrag als auch beim Abruf der proKlima-Fördermittel sind alle beantragten
bzw. erhaltenen weiteren Fördermittel anzugeben.

Bei Vorhaben mit einem größeren Kostenumfang und hohem Anteils-Förderbedarf sollen
vorrangig andere Förderquellen als proKlima herangezogen werden.

Die Förderung aus proKlima wird in der Regel - ggf. auch rückwirkend bei der Auszahlungs-
anforderung - angepaßt, wenn ansonsten eine Überförderung der Maßnahmen nach diesen
Leitlinien zustandekäme. Eine Finanzierung des Eigenanteils aus privaten Spenden wird
dabei nicht als weitere Förderung bewertet.

C. Förderung von Personalkosten

Die Förderung von Personalkosten unterliegt den gleichen Grundsätzen und Bewertungs-
kriterien wie die Förderung von Sachkosten:
� Zusätzlichkeit (Förderung von Pflichtaufgaben daher nicht möglich)
� Förderung nur der Mehrkosten bei angemessenem Eigenanteil
� CO2-Effizienz und absolute CO2-Wirkung
� Innovations- und Multiplikatorwirkung

Wirtschaftliche Vorteile des Antragstellers bei der Förderung von Personalkosten nicht-inve-
stiver Maßnahmen sind  bei der Ermittlung der förderfähigen Kosten, bzw. bei der
Bemessung des zumutbaren Eigenanteils zu berücksichtigen. (Die Einstellung kommunaler
Energiebeauftragter dürfte damit grundsätzlich nicht förderfähig sein!)

Unerheblich für eine Förderung von Personalkosten im Rahmen nicht-investiver Maßnahmen
ist grundsätzlich, in welchen Beschäftigungsverhältnissen die Personalkosten entstehen:
� durch Einsatz beim Antragsteller vorhandenen Personals mit unbefristeten oder

befristeten Verträgen,
� durch Einstellung neuen Personals mit unbefristeten oder befristeten Verträgen,
� durch Einsatz von Personal über Zeitarbeitsfirmen,
� durch Abschluß von Werkverträgen,
� durch Beauftragung Dritter.

Falls für eine Maßnahme überwiegend oder ausschließlich vorhandenes Personal eingesetzt
werden soll, bedarf dies einer besonderen Begründung. Ohne den Nachweis besonderer
Umstände sind derartige Kosten nicht förderbar (Regelvermutung der Nichtförderbarkeit).


